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Sachverhalt und Antrãge 

Die europãische Patentanineldung Nr. 84 730 127.2 wurde mit 

Entscheidung vom 5. August 1991 von der Prufungsabteilung 

zurückgewiesen. 

Die Zuruckweisung erfolgte mit der Begründung, daB der 

Gegenstand des geltenden, mit der Eingabe vom 

18 Februar 1991 eingereichten Anspruchs 1 zwar neu sei, 

aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

Der geltende Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"Vorrichtung zuni Verbinden von Bauteilen - wie Haken (5), 

Osen, Schäkel, Kettenglieder oder dgl, - sowie von Spann-

und/oder Kontrollvorrichtungen von Hebe- und/oder 

Verzurranordnungen mit Gurten (14,21), bei der zwischen 

sich gegenuberliegenden Seitenwänden (1,2) drehbar em 

GurtanschluB (7) gelagert ist, der mit einem Einführ-

schlitz (17) für den Gurt (14) versehen und drehfest mit 

mindestens einem Klinkenrad (9) verbunden ist, dein eine 

federnd gelagerte Sperrklinke (11) zugeordnet ist, dadurch 

gekennzeichriet, daB das Klinkenrad (9) nur einen Zahn (10) 

aufweist." 

Die Prüfungsabteilung stützte ihre Auffassung auf das 

vorveröffentl ichte Dokument 

(Dl) US-A-3 120 403 

sowie auf die allgenieinen Kenntnisse des Fachmanns. 

Nach der in der angefochtenen Entscheidung dargelegten 

Auffassung der Prüfungsabteilung liege es für den Fachmann 

auf der Hand, die Anzahl der Zàhne des Klinkenrads der aus 

dem Dokuinent Dl bekannten Vorrichtung auf einen einzigen 
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Zahn zu reduzieren, urn eine einwandfreie Verbindung des 

Gurts mit dern GurtanschluB durch Vorgabe einer Mindest-

umschlingurig zu gewahrleisten. 

Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung hat die 

Beschwerdeführerin (Aninelderin) am 9. Oktober 1991 unter 

gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde 

eingelegt. Die Beschwerdebegründung ist mit der Beschwerde 

eingegangen. 

Auf eine Nitteilung der Kainmer gernäB Artikel 110(2) EPU 

vom 30. Oktober 1992 hat die Beschwerdeführerin mit 

Eingabe vom 12. November 1992 neue Beschreibungsseiten 1 

und 2 eingereicht. 

Sie beantragt die Erteilung eines Patents auf der Basis 

der folgenden Unterlagen: 

Ansprüche: 	Anspruch 1 vom 18. Februar 1991, eingegangen 

am 20. Februar 1991; 

ursprungliche Ansprüche 3 bis 11, 

umnurneriert in 2 bis 10; 

Beschreibung: Seiten 1 und 2 vom 12. November 1992, 

eingegangen am 13. November 1992, mit der 

Anderung in Absatz 3, Seite 2 wie 

telefonisch vereinbart am 26. Januar 1993; 

ursprüngliche Seiten 2 (ab Zeile 15) bis 6; 

Zeichnungen: Ursprüngliche Blãtter 1/5 bis 5/5. 

Zur Stützung ihres Antrags trägt die Beschwerdeführerin im 

wesentlichen folgendes vor: 

Entgegen der Ansicht der Prufungsabteilung stelle eine 

Reduzierung der Anzahl der Zãhne des Klinkenrads beim 
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Stand der Technik nach dem Dokurnent Dl keine Verbesserung 

der bekannten Vorrichtung dar, sondern eine deutliche 

Verschlechterung, weil hierdurch die angestrebte 

Feineinstelibarkeit der Gurtlänge verlorengehe. Bei alien 

bekannten Einsatzfàilen für Klinkenrãder werde eine kleine 

Zahnteilung angestrebt, urn den Betrag der unerwünschten 

Rückwärtsdrehung klein zu halten. lrn Gegensatz zu dieser 

Zielsetzung gehe es beixn Anineidungsgegenstand daruin, eine 

Vorwärtsdrehung ausreichend grol3 zu machen. Diesem 

Unterschied habe die Prüfungsabteiiung nicht hinreichend 

Rechnung getragen. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

den Regein 1 (1) und 64 EPU und ist daher zulàssig. 

Zulässigkeit der Anderungen 

Der geltende Anspruch 1 entspricht inhaitlich dern 

ursprüngiichen Anspruch 1. Er unterscheidet sich hiervon 

nur dadurch, daB eine Abgrenzung gemàS Regel 29 (1) EPU 

gegenüber demn Stand der Technik nach dern Dokumnent Di 

vorgenornmnen worden ist. 

Die Anderungen der Beschreibung erschópfen sich in einer 

Würdigung des Standes der Technik sowie einer Anpassung an 

den Wortlaut des geitenden Anspruchs 1. 

Es bestehen sornit keine Bedenken gegen die vorgenonunenen 

And erungen. 
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3. 	Stand der Technik 

Laut der Beschreibungseinleitung der vorliegenden 

Anmeldung ist es aligemein bekannt, vgl. z. B. FR-A- 

2 407 097 (D2), das mit einein Gurt zu verbindende Bauteil 

mit zwei mi Abstand voneinander angeordneten Quertràgerfl 

zu versehen, um die das freie Gurtende dergestalt 

geschlungen werden inuB, daB der Gurt un Stützbereich eines 

Quertràgers doppelt liegt und ein ãul3erer Gurtabschnitt 

einen inneren, näher dem Gurtende gelegenen Gurtabschnitt 

festklemint. Die Handhabung derartiger Gurtanschlüsse sei 

nicht nur inühsam, sondern sie setze auch eine gewisse 

Ubung und Erfahrung voraus, so daB ein richtiger und 

foiglich sicherer GurtanschluB nur bei Verwendung der 

Vorrichtung durch geschultes Personal gewährleistet sei. 

Das andere Ende des in Dokunient D2 dargesteliten Gurts ist 

auf der drehbaren Spule eines Gurtstraminers aufgewickelt. 

Zunächst wird das Ende des Gurts durch einen Schlitz in 

der Spule hindurchgesteckt. Durch inehrmalige Betätigung 

eines schwenkbaren Antriebshebels wird anschlieBend die 

Spule gedreht, wobei sich das Gurtende an der Spule 

festkleinmt. Danach kann der Gurt mittels des Antriebs-

hebels gestranimt werden. Die mit der Spule verbundenen, 

mit deni Antriebshebel zusammenwirkenden Klinkeriräder 

weisen jeweils eine Vielzahl von, Zähnen auf. 

Das Dokument Dl bezieht sich auf eine Ladeschlinge, die 

mehrere Gurte aufweist. Jeder Gurt besteht aus zwei 

Gurtabschnitten, die über eine Gurtlàngeneinstellvor- 
S 

richtung miteinander verbunden sind. Diese Einstellvor-

richtung weist eine drehbare, mit einem Gurteinführschlitz 

versehene Spule auf, die mit zwei Klinkenrâdern drehfest 

verbunden ist. Die Klinkenräder weisen jeweils, soweit 

ersichtlich, sechs Zähne auf, die mit einer federnd 

gelagerten Sperrklinke zusammenwirken. Das eine Ende eines 

ersten Gurtabschnitts ist unlósbar mit der Spule 

verbunden, indein es nach Einfädelung durch den Einführ- 

00367 	 . . 



5 	 T 902/91 

schlitz und eine am ersten Gurtabschnitt angeordnete 

Anschlaghülse ("keeper") umgeklappt und derart vernàht 

ist, das es nicht durch die Anschlaghülse rutschen kann. 

Die grobe Gurtlàngeneinstellung erfolgt durch Ziehen am 

vernâhten Ende des ersten Gurtabschnitts, wobei dieser 

durch den Einführschlitz rutscht. Die Feineinstellung 

erfolgt durch Drehung der Spule niittels eines Handgriffs. 

Neuheit 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 untersàheidet sich voni am 

nàchsten kommenden Stand der Technik nach dein Dokument Dl 

durch das im kennzeichnenden Tell des Anspruchs angegebene 

Nerkmal, d. h., daB das Klinkenrad nur einen Zahn 

aufweist. Er ist somit neu. 

Erfinderische Tâtiqkeit 

In wesentlicher Ubereinstimmung mit den Angaben in der 

Beschreibungseinleitung der vorliegenden Anmeldung sieht 

die Kammer die zu läsende technische Aufgabe darin, eine 

Vorrichtung zu schaffen, womit ein Bauteil sicher und 

schnell auch durch Nicht-Fachleute mit einem lösbaren Gurt 

verbunden werden kann. 

Diese Aufgabe wird nach Auffassung der Kammer durch die im 

vorliegenden Anspruch definierte Vorrichtung gelöst. Ihr 

Benutzer muB das freie Gurtende lediglich in den Einführ-

schlitz des Gurtanschlusses einführen und diesen dann 

solange drehen, bis die Sperrklinke wieder am Klinken-

radzahn anhiegt. Die im Prüfungsverfahren von der 

Prüfungsabteilung vertretene Ansicht, zur Lôsung der 

Aufgabe seien weitere Merkmale betref fend den 

Gurtführungssteg 15 und dessen Lage relativ zumn 

Gurteinführungsschlitz 17 notwendig, kann die Kammer aus 

den schon im Prüfungsverfahren von der Beschwerdeführerin 
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vorgetragenen Gründen nicht teilen. Es handelt sich 

nämlich hierbei urn bevorzugte Merkmale, die eine 

Umschlingung des Gurtanschlüsses über 3600 gewährleisten. 

Ein soicher Umschlingungsgrad ist aber nicht zwingend 

erforderl ich. 

Die Kainmer kann sich auch der Auffassung der Prüfungs- 

abteilung nicht anschlieBen, daB der Fachrnann eine 

Unzulänglichkeit des Standes der Technik nach dem Dokuinent 

Dl darin erkannt hàtte, daB eine Mindestuxnschlingung des 

Gurtanschlusses nicht vorgegeben ist, und daB er daher 

AnlaB gehabt hätte, die Anzahl der Zähne des Klinkenrades 

- eventuell auf einen einzigen - zu reduzieren, denn 

erstens ist der betreffende Gurt beim Stand der Technik 

ohnehin unläsbar mit dern GurtanschluB verbunden, so daB es 

auf eine vorgegebene Nindestumschlingung des 

Gurtanschlusses zur Gewährleistung der Verbindung nicht 

ankommt. Zweitens ginge durch eine Reduzierung der Anzahl 

der Zähne am Klinkenrad auf einen einzigen die erwünschte 

Feineinstelibarkeit der Gurtlänge verloren. 

Der wesentliche Erfindungsgedanke, eine als aligeinein 

bekannt einstufende Vorrichtung mit drehbarern, mit einern 

Klinkenrad verbundenern GurtanschluB unter Anderung ihres 

Verwendungszwecks derart zu inodifizieren, daB sie sich zuin 

sicheren und schnellen, jederzeit läsbaren Festlegen eines 

Bauteils an einem Gurt eignet, geht weder aus dern Dokurnent 

Dl noch dern restlichen Stand der Technik. hervor, und 

bietet eine sehr einfache Lösung für ein bestehendes 

technisches Problem. 

Zusammenfassend kornmt die Kaminer daher zu dern Ergebnis, 

daB der entgegengehaltene Stand der Technik auch in 

Koinbination mit dem einem Fachrnann zu unterstellenden 

Wissen der Vorrichtung nach dern geitenden Anspruch 1 im 

Hinblick auf die Erfordernisse der erfinderischen 
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Tâtigkeit nicht patenthindernd entgegensteht (Artikel 56 

EPU). 

6. 	Der geltende Anspruch 1 und die davon abhängigen 

Unteransprüche 2 bis 10, sowie die daran angepate 

Beschreibung kónnen daher als Grundlage für eine 

Patenterteilung dienen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 

der Auflage, ein europãisches Patent auf der Grundlage 

der in Punkt IV angegebenen Unterlagen zu erteilen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 
	 Der Vorsitzende: 

f-- ~1~ I  
S. Fabiani 
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